
    
Lehrgangsart: Atemschutzgerätewart   
 
Lehrgangs- 
voraussetzung: 

Lehrgang „Truppführer“ 
Lehrgang „Atemschutzgeräteträger“ 
G 26/3 

Ausbildungsziel: Befähigung zum Prüfen, Warten und Instandsetzen von 
Atemschutzgeräten 

Wesentliche 
Ausbildungsinhalte: 

- Rechtsgrundlagen 
- Warten und Instandsetzen von Atemschutzgeräten 
- Umgang mit Prüfgeräten 

Bezugnehmende 
Vorschriften: 

- FwDV 7 
- VFDB - Richtlinie 0804 
- GUV-R190
 

 
 
 


